
Bauord flung / Bauleitptanung
Nr. 34

Amtliche Mitteilung der Gro1en Kreisstadt Traunstein

Volizug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 78 ,,Parkquartier Hochstrafe" für die Grund-
stücke FI.Nrn. 215, 217 und Teile der FI.Nrn. 218, 95 und 95/5 der Gemarkung
Haslach im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB;
Offentliche Auslegung gemaI § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB;
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie Durchfuhrung der Offentlich-
keitsbeteiligung gemäl § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 die Aufstellung des genannten Be-

bauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gema1 § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich be-

kannt gemacht. Die Aufstellung erfolgt im Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durch-
fUhrung einer Umweltprufung nach § 2 Abs. 4 BauGB, da durch die Planung keine er-
heblichen Umweltauswirkungen zu befUrchten sind.

[in entsprechender Planentwurf Iiegt zwischenzeitlich vor.
In der Sitzung am 21.05.2026 billigte der Stadtrat den Planentwurf in der Fassung
vom 21.05.2026. Der Geltungsbereich des kunftigen Bebauungsplans ist aus dem
nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich:
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(nicht maflstabsgetreu)

2. Auf Grundlage des Bebauungsplan-Entwurfs des Büros brüderl. Architekten, MUn-
chen, hat der Stadtrat auch die Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB be -

schiossen.
Die bisher in dem Gebiet geplante, sehr verdichtete Wohnnutzung wurde zwischen-
zeitlich grundlegend hinterfragt und verworfen. Darauf aufbauend erfolgte 2026 eine



Neuausrichtung der Planung, hin zu einer uberwiegend gewerblich gepragten Ent-
wicklung.
Die Planung sichert eine klare funktionale Gliederung des Gebietes.

3. Der Planentwurf mit BegrUndung in der Fassung vom 21.05.2026, sowie die vorliegen -

den umweltbezogenen Informationen sind in der Zeit vom

22.06.2026 bis einschIiefIich 24.07.2026

auf der Homepage der Grolien Kreisstadt Traunstein veröffentlicht und kann unter fol-
gendem Link www.traunstein.de/stadtentwicklung-wirtschaftlstadtentwicklung/bauleit-
planung eingesehen werden.
Die Unterlagen sind auch uber das zentrale Landesportal für die Bauleitplanung in
Bayern abrufbar: https://qeoportal.bayern.de/bauleitplanunqsportal/

Als alternative Zugangsmoglichkeit liegen die Unterlagen auch im Rathaus der Gro -

lien Kreisstadt Traunstein, Stadtplatz 39, Zimmer Nr. 213, während der üblichen
Dienststunden öffentlich aus.

Wahrend der Veroffentlichungsfrist besteht die Moglichkeit, sich über die ailgemeinen
Ziele und Zwecke sowie Uber die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten
und zur Aulierung und Erorterung mit Vertretern der Stadt.

Hinweise zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB:

Stellungnahmen kOnnen während der Dauer der Veroffentlichungsfrist abgegeben
werden.

2. Stellungnahmen sollen elektronisch Ubermittelt werden.

3. Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch per E-Mail (baurecht@stadt-traun-
stein.de) oder schriftlich per Post (Grolie Kreisstadt Traunstein, Stadtplatz 39, 83278
Traunstein) abgegeben werden oder nach telefonischer Terminvereinbarung zur Nie-
derschrift bei den oben genannten Kontaktdaten vorgebracht werden.

4. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kOnnen bei der Beschlussfassung
uber den Bauleitplan unberucksichtigt bleiben.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. I
Buchstabe e) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem Bay-

erischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie lhre Stellungnahme ohne Absenderan-
gaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung uber das Ergebnis der Prufung. Weitere In -

formationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,,Datenschutzrechtliche lnformationspflich -

ten im Bauleitplanverfahren" das ebenfalls offentlich ausliegt.

auntein, 12.06.2026
roIi1kreisstadt Traunstein

ChtJàf, Fnmer
rbftiermeister



Datenschutzrechtliche InformationspfIichten im Bauleitplanverfahren nach
Art. 13 und 14 DSGVO

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher: Stadtverwaltung Traunstein, vertreten durch den Oberburgermeister
Anschrift: Stadtplatz 39, 83278 Traunstein
E-Mail -Adresse: infostadt-traunstein.de
Telefonnummer: 086 1/65-0

1.2 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher: Daniel DuRrnann
Anschrift: CraiIsheimstrale 1, 83278 Traunstein
E-Mail -Adresse: Daniel. Dussrnanntraunstein. bayern

Telefonnummer: 0861/58-7092

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen derVerarbeitung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt irn Rahrnen der Planungshoheit der Gerneinde zurn
Zweck der Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung und insbesondere zur

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 78 ,,Parkquartier Hochstra(e" für die
Grundstücke FI.Nrn. 215, 217 und Teile der FI.Nrn. 218, 95 und 95/5 der Gemarkung
Haslach, im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB;
Offentliche Auslegung gemaI § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung zu ermittein
und die Offentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wagen ( 1 Abs. 3, 6 und 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten,
soweit dies zur Ermittlung der abwagungsrelevanten Belange notwendig ist.

Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Stadtverwaltung oder irn Aultrag der Stadtver-
waltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahrnen der Offentlichkeit und der BehOrden
irn Rahmen der gesetzlich geforderten Offentlichkeits- und BehOrdenbeteiligungen ( 3 - 4
c BauGB).
Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, urn der Pflicht zur Mitteilung des Abwa-
gungsergebnisses nachzukornrnen.

Die Verarbeitung ist fur die Wahrnehrnung einer offentlichen Aufgabe erforderlich, die im
Offentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage 1st Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V.m. Art. 4
Abs. 1 BayDSG sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB).

3. Arten personenbezogener Daten

Folgende Daten werden verarbeitet:

Vorname, Nachnarne, Adresse und sonstige Kontaktdaten
Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind
Daten, die irn Rahmen von Stellungnahrnen abgegeben wurden (sog. aufgedrangte
Daten)



4. Empfanger

Personenbezogene Daten werden folgenden Empfangern ubermittelt:

- Stadträte zur Beratung und Entscheidung Uber die Abwagung
- Hoheren VerwaltungsbehOrde zur Prufung von Rechtsmangeln
- Gerichten zur Uberprufung der Wirksamkeit der Bauleitplane
- Dritten, die in die Durchfuhrung des Verfahrens im Auftrag der Stadt eingebunden sind

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Die Gewahrleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prufung erfordert
die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach Ablauf der Fristen
für die Erhebung einer Normenkontroilkiage kann em Bauleitplan Gegenstand einer gericht-
lichen Inzidentprüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies
unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist.

6. Betroffenenrechte

Gegen den Verantwortlichen bestehen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichti-
gung (Art. 16 DSGVO), LOschung (Art. 17 DSGVO), Einschrankung derVerarbeitung (Art. 18
DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Desweiteren kann Widerspruch
gegen die Datenverarbeitung eingelegt werden (Art. 21 DSGVO). Die Rechtmaligkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 Satz 2 DSGVO).

Die vorgenannten Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen
und kOnnen auch durch spezielle Regelungen eingeschrankt oder ausgeschlossen sein.

Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht ferner das Recht auf Be -

schwerde bei der Aufsichtsbehbrde nach Art. 77 Abs. I DSGVO. Dies ist für den Freistaat
Bayern der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, WagmüllerstraIe 18, 80538
München, poststelle(datenschutz-bayern .de.



Verteiler für amtliche Mitteilunqen:

Stabstelle 02

mit der Bitte urn Veroffentlichung im Amtsblatt der Stadt Traunstein arn 20.06.2026.

II. Zu den Akten

Traunstein, 12.06.2026
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St7raunstein
. Crt1an Hurnr?fr/

Oberburgermeister Nie.


